
 

  

S 39 AS 16448/16

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Berlin-Brandenburg
Sozialgericht Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Sachgebiet Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abteilung 25
Kategorie Urteil
Bemerkung NZB als unzulässig verworfen
Rechtskraft -
Deskriptoren Untätigkeitsklage – vorläufige Bewilligung

– endgültige Bewilligung –
Bescheidauslegung – Verschuldenskosten
– Höhe der Verschuldenskosten

Leitsätze -
Normenkette SGG § 88

SGG § 192 Abs 1
BGB § 133

1. Instanz

Aktenzeichen S 39 AS 16448/16
Datum 26.03.2018

2. Instanz

Aktenzeichen L 25 AS 835/18
Datum 07.02.2019

3. Instanz

Datum 14.12.2020

Die Berufung der KlÃ¤ger gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin
vom 26. MÃ¤rz 2018 wird zurÃ¼ckgewiesen. Den KlÃ¤gern werden Kosten in HÃ¶he
von 500,- Euro auferlegt. Im Ã�brigen haben die Beteiligten einander auch fÃ¼r das
Berufungsverfahren keine auÃ�ergerichtlichen Kosten zu erstatten. Die Revision
wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤ger wenden sich gegen eine vermeintliche UntÃ¤tigkeit des Beklagten.

Die 1974 geborene KlÃ¤gerin zu 1. betrieb seit MÃ¤rz 2013 einen selbstÃ¤ndigen
Onlinehandel. Der Beklagte bewilligte den KlÃ¤gern vorlÃ¤ufig Arbeitslosengeld II
(Alg II), dies unter anderem auch mit Bescheid vom 9. September 2013 fÃ¼r den
Zeitraum vom 1. September 2013 bis zum 28. Februar 2014. Mit
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Ã�nderungsbescheid vom 23. November 2013 bewilligte der Beklagte den KlÃ¤gern
vorlÃ¤ufig Alg II fÃ¼r die Monate Januar und Februar 2014 aufgrund des zum 1.
Januar 2014 erhÃ¶hten Regelbedarfs.

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2015 rÃ¼gte die KlÃ¤gerin zu 1. gegenÃ¼ber
dem Beklagten, sie habe noch keine abschlieÃ�ende Bewilligungsentscheidung
erhalten. Es fehlten abschlieÃ�ende Bescheide vom 8. MÃ¤rz 2013 bis jetzt.

Unter dem 12. Februar 2016 erlieÃ� der Beklagte gegenÃ¼ber den KlÃ¤gern
mehrere Bewilligungsbescheide, mit denen er Alg II bewilligte, und zwar fÃ¼r die
ZeitrÃ¤ume vom 1. Juni bis zum 31. August 2013, vom 1. September 2013 bis zum
28. Februar 2014 und vom 1. MÃ¤rz bis zum 31. August 2014. Der Beklagte
wendete sich auch mit zwei Schreiben vom 12. Februar 2016 an die KlÃ¤gerin zu 1.
Mit einem forderte er abschlieÃ�ende Angaben zum Einkommen aus selbstÃ¤ndiger
TÃ¤tigkeit fÃ¼r den Zeitraum vom 1. MÃ¤rz bis zum 31. August 2015. Gegen Ende
dieses Schreibens fÃ¼hrte der Beklagte aus: "BezÃ¼glich der Unterlagen zu den
abgeschlossenen BewilligungszeitrÃ¤umen MÃ¤rz 2013 bis August 2014 bitte ich
um Mitteilung, ob die Kopien zu den Betriebseinnahmen und -ausgaben von Ihnen
noch benÃ¶tigt werden, da ich diese ansonsten entsorgen wÃ¼rde.". Die Bescheide
wurden den KlÃ¤gern fÃ¶rmlich zugestellt.

Der Bescheid vom 12. Februar 2016, der den Zeitraum vom 1. September 2013 bis
zum 28. Februar 2014 betraf, war mit "Bewilligungsbescheid" Ã¼berschrieben. In
den GrÃ¼nden des Bescheides heiÃ�t es unter "Bitte beachten Sie" einleitend
"AbschlieÃ�ende Entscheidung Ã¼ber den Leistungsanspruch".

Am 23. November 2016 haben die KlÃ¤ger Klage erhoben mit dem Antrag, den
Beklagten zu verpflichten, "Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤ger auf Leistungen fÃ¼r die
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II fÃ¼r den Bedarfszeitraum vom
01.09.2013 bis 28.02.2014 endgÃ¼ltig zu entscheiden."

Der zustÃ¤ndige Kammervorsitzende des Sozialgerichts hat in einem
nichtÃ¶ffentlichen ErÃ¶rterungstermin am 24. August 2017 den Sachverhalt mit
den Beteiligten erÃ¶rtert und darauf hingewiesen, dass eine Entscheidung durch
Gerichtsbescheid beabsichtigt sei.

Durch Gerichtsbescheid vom 26. MÃ¤rz 2018 hat das Sozialgericht die Klage
abgewiesen. Die UntÃ¤tigkeitsklage sei unbegrÃ¼ndet, weil zum Zeitpunkt der
Klageerhebung keine UntÃ¤tigkeit des Beklagten vorgelegen habe. Denn er habe
fÃ¼r den streitigen Zeitraum mit Bescheid vom 12. Februar 2016 endgÃ¼ltig
entschieden.

Gegen den ihnen am 12. April 2018 zugestellten Gerichtsbescheid haben die
KlÃ¤ger am Montag, den 14. Mai 2018 Berufung eingelegt. Die Entscheidung durch
Gerichtsbescheid sei Ã¼berraschend gewesen. Der Gerichtsbescheid enthalte keine
ausreichenden EntscheidungsgrÃ¼nde. Es sei unklar, worÃ¼ber der Beklagte mit
dem Bescheid vom 12. Februar 2016 entschieden habe. Es handele sich nur um
einen Bewilligungsbescheid. Von einem endgÃ¼ltigen Bescheid, einer Ersetzung
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oder Aufhebung sei in der Entscheidung nicht die Rede. Der VorlÃ¤ufigkeitsvermerk
im Bescheid vom 9. September 2013 sei nicht hinreichend aufgehoben oder ersetzt
worden. Ein Verwaltungsakt mÃ¼sse unzweideutig erkennen lassen, was geregelt
werde. Unklarheiten gingen zu Lasten der BehÃ¶rde.

Nach AnhÃ¶rung der Beteiligten hat der Senat die Berufung durch Beschluss vom
12. September 2018 gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 5 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) dem
Berichterstatter Ã¼bertragen. In dem AnhÃ¶rungsschreiben hierzu vom 7. August
2018 hat der Berichterstatter die Beteiligten Ã¼ber seinen vorlÃ¤ufigen
Rechtsstandpunkt und Ã¼ber die MÃ¶glichkeit der VerhÃ¤ngung von Kosten
gemÃ¤Ã� Â§ 192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG in Kenntnis gesetzt.

Die KlÃ¤ger beantragen,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 26. MÃ¤rz 2018 aufzuheben
und den Beklagten zu verpflichten, Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤ger auf Leistungen
fÃ¼r die Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II fÃ¼r den
Bedarfszeitraum vom 1. September 2013 bis zum 28. Februar 2014 endgÃ¼ltig zu
entscheiden.

Der Beklagte beantragt schriftlich,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der
Gerichtsakte sowie die die KlÃ¤ger betreffenden VerwaltungsvorgÃ¤nge des
Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Trotz Ausbleibens eines Vertreters des Beklagten im Termin zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung hat der Senat verhandeln und entscheiden kÃ¶nnen, weil der Beklagte
zum Termin ordnungsgemÃ¤Ã� geladen und in der Terminsmitteilung auf diese
MÃ¶glichkeit hingewiesen worden ist.

Die zulÃ¤ssige Berufung ist nicht begrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts vom 26. MÃ¤rz 2018 ist zutreffend. Er ist verfahrensfehlerfrei
zustande gekommen. Namentlich sind die Beteiligten vor seinem Erlass gemÃ¤Ã� 
Â§ 105 Abs. 1 Satz 2 SGG angehÃ¶rt worden und zwar im ErÃ¶rterungstermin vom
24. August 2017. Der Gerichtsbescheid enthÃ¤lt auch dem Fall entsprechend
angemessen ausfÃ¼hrliche EntscheidungsgrÃ¼nde (Â§ 136 Abs. 1 Nr. 6 SGG).

Allerdings ist die hier erhobene UntÃ¤tigkeitsklage bereits unzulÃ¤ssig.

In Â§ 88 SGG ist die UntÃ¤tigkeitsklage geregelt. Sie ist gemÃ¤Ã� Â§ 88 Abs. 1 Satz
1 SGG nicht vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Antrag auf Vornahme des
Verwaltungsakts zulÃ¤ssig, wenn ein Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht beschieden worden
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ist. Eine zwingende ZulÃ¤ssigkeitsvoraussetzung ist (natÃ¼rlich), dass ein Antrag
sachlich nicht beschieden worden ist. Sachlich nicht beschieden ist ein Antrag, wenn
keine abschlieÃ�ende Entscheidung in der Hauptsache getroffen worden ist.
MaÃ�geblich ist, ob eine solche Entscheidung bekannt gegeben und damit wirksam
geworden ist (vgl. Claus in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 1. Auflage 2017, Â§ 88,
Rn. 17). Hier hat bei Klageerhebung der von den KlÃ¤gern geforderte Bescheid
Ã¼ber die endgÃ¼ltige Bewilligung von Leistungen fÃ¼r den Zeitraum vom 1.
September 2013 bis 28. Februar 2014 vorgelegen. Dass es sich bei dem insoweit zu
betrachtenden Bescheid vom 12. Februar 2016 um einen solchen Bescheid handelt,
kann hier nicht ernsthaft in Frage stehen.

Die Auslegung eines Verwaltungsakts hat ausgehend von seinem VerfÃ¼gungssatz
und der Heranziehung des in Â§ 133 des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuches
ausgedrÃ¼ckten allgemeinen Rechtsgedankens zu erfolgen, dass es nicht auf den
Buchstaben, sondern auf den wirklichen Willen der BehÃ¶rde ankommt, soweit er
im Bescheid greifbar seinen Niederschlag gefunden hat. FÃ¼r die Ermittlung des
erklÃ¤rten Willens sind dabei auch die UmstÃ¤nde und Gesichtspunkte
heranzuziehen, die zur Aufhellung des Inhalts der VerfÃ¼gung beitragen kÃ¶nnen
und die dem Beteiligten bekannt sind, wenn der Verwaltungsakt sich erkennbar auf
sie bezieht. MaÃ�stab der Auslegung ist insofern der verstÃ¤ndige und
ZusammenhÃ¤nge berÃ¼cksichtigende Beteiligte (vgl. nur Bundessozialgericht
(BSG), Urteil vom 28. Juni 2018 â�� B 5 RE 2/17 R â�� juris).

Dass es sich bei dem Bescheid vom 12. Februar 2016 um einen endgÃ¼ltigen
Bewilligungsbescheid handelt, der den ursprÃ¼nglichen VorlÃ¤ufigkeitsvorbehalt
aufhebt und die begehrte Leistung als die "zustehende Leistung" endgÃ¼ltig
zuerkennt, ergibt sich auch ohne Verwendung des Wortes "EndgÃ¼ltiger" in der
BescheidÃ¼berschrift in Abgrenzung zu dem vorlÃ¤ufigen Bewilligungsbescheid
vom 9. September 2013 bereits aus dem fehlenden VorlÃ¤ufigkeitsvermerk. Zudem
heiÃ�t es unter "Bitte beachten Sie" einleitend "AbschlieÃ�ende Entscheidung
Ã¼ber den Leistungsanspruch". Das mag sprachlich nicht ansprechend sein, macht
aber ausreichend deutlich, dass Ã¼ber den entsprechenden Bewilligungsabschnitt
abschlieÃ�end entschieden werden sollte. SchlieÃ�lich stellt sich fÃ¼r den
verstÃ¤ndigen und ZusammenhÃ¤nge berÃ¼cksichtigenden Beteiligten auch die
Frage, welchen Zweck der Bescheid vom 12. Februar 2016 denn sonst gehabt
haben soll, wenn nicht die endgÃ¼ltige Regelung Ã¼ber die LeistungshÃ¶he. Dabei
ist zu beachten, dass die KlÃ¤gerin zu 1. den Beklagten mit Schreiben vom 16.
Dezember 2015 zur abschlieÃ�enden Bewilligungsentscheidung aufgefordert hat.
Wenn dann rund zwei Monate spÃ¤ter mehrere Bescheide zu eben jenen
BewilligungszeitrÃ¤umen ergehen, auf die sich die Forderung der KlÃ¤gerin zu 1.
bezogen hat, kann der verstÃ¤ndige und ZusammenhÃ¤nge berÃ¼cksichtigende
Beteiligte nur davon ausgehen, dass der Bitte nach abschlieÃ�ender Entscheidung
offenkundig entsprochen worden ist. Dass fÃ¼r die Auslegung nicht allein auf den
Wortlaut der VerfÃ¼gungssÃ¤tze abzustellen ist, sondern auch auf alle weiteren
UmstÃ¤nde, die nach dem EmpfÃ¤ngerhorizont fÃ¼r dessen VerstÃ¤ndnis
maÃ�gebend sind, und dass es ausreichend ist, wenn aus dem gesamten Inhalt
eines Bescheides einschlieÃ�lich der von der BehÃ¶rde gegebenen BegrÃ¼ndung
hinreichende Klarheit Ã¼ber die Regelung gewonnen werden kann, hat das BSG im
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Ã�brigen auch ausdrÃ¼cklich fÃ¼r einen Fall entschieden, in dem es um die Frage
ging, ob eine endgÃ¼ltige Leistungsbewilligung vorlag (Urteil vom 29. April 2015
â�� B 14 AS 31/14 R â�� juris).

Dass sich aus dem im Tatbestand auszugsweise wiedergegebenen Schreiben vom
12. Februar 2016 (zum Bewilligungszeitraum MÃ¤rz bis August 2015) ebenfalls
ergibt, dass die Bescheide vom 12. Februar 2016 abschlieÃ�ende
Bewilligungsbescheide sind, ist nicht (mehr) entscheidungserheblich, zumal die
KlÃ¤ger den Zugang dieses Schreibens bestreiten kÃ¶nnten.

Die Entscheidung, den KlÃ¤gern Verschuldenskosten aufzuerlegen, beruht auf Â§
192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG. Nach dieser Vorschrift kann das Gericht einem
Beteiligten unter anderem im Urteil ganz oder teilweise Kosten auferlegen, die
dadurch verursacht werden, dass der Beteiligte den Rechtsstreit fortfÃ¼hrt, obwohl
ihm vom Vorsitzenden die MissbrÃ¤uchlichkeit der Rechtsverfolgung oder
-verteidigung dargelegt wurde und er auf die MÃ¶glichkeit der Kostenauferlegung
bei FortfÃ¼hrung des Rechtsstreits hingewiesen worden ist. Diese Voraussetzungen
liegen hier vor.

Eine entsprechende Belehrung ist durch den Berichterstatter, auf den die
Befugnisse der Vorsitzenden insoweit gemÃ¤Ã� Â§ 155 Abs. 4 SGG Ã¼bertragen
worden sind, mit gerichtlichem Schreiben vom 7. August 2018 und nochmals im
Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat erfolgt.

Die FortfÃ¼hrung der Berufung war hier auch missbrÃ¤uchlich. Ein solcher
Missbrauch ist in Anlehnung an die stÃ¤ndige Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu Â§ 34 Abs. 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
(vgl. nur die BeschlÃ¼sse vom 11. Dezember 2001 â�� 1 BvR 1821/01 -, vom 18.
September 2000 â�� 2 BvR 1407/00 â�� und vom 19. Dezember 2002 â�� 2 BvR
1255/02 â�� jeweils bei juris) auch fÃ¼r das sozialgerichtliche Verfahren unter
anderem dann zu bejahen, wenn ein Rechtsmittel offensichtlich unzulÃ¤ssig oder
unbegrÃ¼ndet ist und die Einlegung des Rechtsmittels von jedem Einsichtigen als
vÃ¶llig aussichtslos angesehen werden muss. MaÃ�stab ist damit nicht die konkrete
subjektive Sicht der KlÃ¤ger, sondern ein verstÃ¤ndiger Beteiligter. Die Kenntnis
ihres BevollmÃ¤chtigten ist den KlÃ¤gern diesbezÃ¼glich gemÃ¤Ã� Â§ 192 Abs. 1
Satz 2 SGG zuzurechnen. Eine RechtsmissbrÃ¤uchlichkeit der Rechtsverfolgung i. S.
d. Â§ 192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG ist deshalb auch dann anzunehmen, wenn (nur)
der BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤ger die Aussichtslosigkeit der FortfÃ¼hrung des
Rechtsstreits erkannt hat, das Verfahren aber gleichwohl weiterbetrieben wird.

Die Rechtsverfolgung der KlÃ¤ger ist hier offensichtlich aussichtslos, da â�� wie
bereits dargelegt â�� kein Zweifel daran bestehen kann, dass es sich bei dem
Bescheid vom 12. Februar 2016 um einen Bescheid Ã¼ber eine endgÃ¼ltige
Leistungsbewilligung handelt. Bei dieser Sach- und Rechtslage musste die
Einlegung des Rechtsmittels von jedem Einsichtigen als vÃ¶llig aussichtslos
angesehen werden.

Die VerhÃ¤ngung von Verschuldenskosten ist nach AusÃ¼bung des dem Senat
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eingerÃ¤umten Ermessens geboten, um die Gemeinschaft der Steuerzahler vor
einer missbrÃ¤uchlichen Ausnutzung der grundsÃ¤tzlichen Kostenfreiheit des
sozialgerichtlichen Verfahrens zu schÃ¼tzen.

Der HÃ¶he nach hÃ¤lt der Senat einen Betrag von 500,- Euro fÃ¼r angemessen (Â§
202 SGG i. V. m. Â§ 287 der Zivilprozessordnung (ZPO)). Dies entspricht dem
Kostenaufwand fÃ¼r die FortfÃ¼hrung des Berufungsverfahrens. Dabei hat er
berÃ¼cksichtigt, dass es sich bei Â§ 192 SGG um eine Schadensersatzregelung
handelt, die bei MissbrÃ¤uchlichkeit der Rechtsverfolgung das Privileg der staatlich
finanzierten Kostenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens entfallen lÃ¤sst und
dazu fÃ¼hrt, dass der Beteiligte die tatsÃ¤chlichen Kosten fÃ¼r die weitere
Bearbeitung des Rechtsstreits zu tragen hat. Als verursachter Kostenbetrag gilt
dabei gemÃ¤Ã� Â§ 192 Abs. 1 Satz 3 SGG mindestens der Betrag nach Â§ 184 Abs.
2 SGG, somit fÃ¼r Verfahren vor dem Landessozialgericht ein Betrag von
mindestens 225,- Euro. Im Ã�brigen kÃ¶nnen die anfallenden Gerichtskosten
geschÃ¤tzt werden. Dabei sind neben den bei der Abfassung des Urteils fÃ¼r die
Richter und Mitarbeiter entstehenden Kosten auch die allgemeinen
Gerichtshaltungskosten zu berÃ¼cksichtigen.

Allein fÃ¼r das Absetzen des Urteils durch den Berichterstatter sind mindestens
vier Richterarbeitsstunden anzusetzen. Der Wert einer Richterstunde wurde bereits
1986/1987 mit 350,- bis 450,- DM (dies entspricht ca. 180,- bis 230,- Euro)
angesetzt (vgl. Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20. Mai 2009
â�� L 21 R 898/07 -; Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg Beschluss vom 10.
Oktober 2011 â�� L 13 R 2150/10 â�� jeweils bei juris). Selbst unter
BerÃ¼cksichtigung dieser fÃ¼r 1986/1987 geltenden Werte, die sich
zwischenzeitlich aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung deutlich gesteigert
haben dÃ¼rften, sind somit allein fÃ¼r die zur Absetzung des Urteils erforderlichen
Richterarbeitsstunden Kosten in HÃ¶he von mindestens ca. 700,- Euro entstanden.
Die den KlÃ¤gern auferlegten Kosten in HÃ¶he von 500,- Euro liegen damit noch
deutlich unter den Kosten, die sie mit der WeiterfÃ¼hrung des Rechtsstreits
tatsÃ¤chlich verursacht haben. Bei der Bestimmung der KostenhÃ¶he hat der Senat
zugunsten der KlÃ¤ger geringe EinkommensverhÃ¤ltnisse angenommen. Auch
unter BerÃ¼cksichtigung wohl geringer EinkommensverhÃ¤ltnisse hÃ¤lt der Senat
es diesmal gerade noch fÃ¼r angemessen, die Kosten lediglich auf 500,- Euro
festzusetzen (vgl. auch Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 8.
Dezember 2016 â�� L 4 U 575/16 und Urteil vom 7. November 2011 â�� L 3 R
254/11 -; Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg. Beschluss vom 10. Oktober
2011 â�� L 13 R 2150/10 â�� alle bei juris).

Entsprechend Â§ 194 Satz 1 SGG i. V. m. Â§ 100 Abs. 1 ZPO haften die KlÃ¤ger fÃ¼r
die verhÃ¤ngten Verschuldenskosten kopfteilig, also zu gleichen Teilen.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich der auÃ�ergerichtlichen Kosten der KlÃ¤ger
beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil ein Grund hierfÃ¼r gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2
Nr. 1 und 2 SGG nicht vorliegt.
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